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ÜBERSICHTSLAGEPLAN

12.  Externe Kompensation

V. VERFAHRENSVERMERKE

3. Flächenbefestigungen

3.7 Sonstige Flächenbefestigungen:

Für die Befestigung von sonstigen Betriebsflächen, Nebenflächen, Besucherwegen, Feuerwehrzufahrten, 

Platz- und Freianlagenflächen sind ausschließlich wasserdurchlässige Beläge (Natursteinpflaster, breitfugiges 

Betonpflaster, Rasengittersteine, Schotterrasen, Schotter u. ä.) zulässig.

11. Immissionsschutz

III. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN

1.1. Art der baulichen Nutzung

1.2. Maß der baulichen Nutzung

GRZ 0,6

WH 7,50

1.2.1

1.2.3

1.4.1 Baugestaltung Gebäude

maximal zulässige Grundflächenzahl. 

Für die Ermittlung der zulässigen Grundfläche ist die gemäß Planeinschrieb angegebene 

Sondergebietsfläche maßgebend (§ 19 Absatz 3 Satz 1 BauNVO).

Die zulässige Grundfläche darf durch die Grundfläche von gemäß § 19 Absatz 4 Satz 1 

BauNVO genannten Anlagen bis zu einer maximalen GRZ von 0,8 überschritten werden.

1.2.4

1.5 Geländemodellierungen / Stützmauern

1.5.3

1.5.1

1.4. Baugestaltung

Höhe baulicher Anlagen von Attraktionen / Fahrgastgeschäften:

Allgemein zulässig bis zu einer Bauhöhe von 16,0 m.  Den oberen Bezugspunkt bildet der am 

höchsten liegende Punkt der baulichen Anlage. Den unteren Bezugspunkt bildet das 

mittlere natürliche Geländeniveau (Urgelände) der baulichen Anlage (ohne Auf-

schüttungen und Abgrabungen). Betriebliche erforderliche Schutz- und Sicherheits-

einrichtungen dürfen die festgesetzten Höhen um maximal 4 m überschreiten.

maximal zulässige Wandhöhe bei Gebäuden:

Die maximal zulässige Wandhöhe beträgt 7,50 m.

Ausnahmsweise zulässig ist eine maximale Wandhöhe von 9,80 m für Gebäude mit 

Indoor-Freizeitangeboten. Im SO 10 ist im Baubereich 2 maximal ein Gebäude mit einer 

Wandhöhe von 11,80 m zugelassen.

Als unterer Bezugspunkt gilt das Urgelände, als oberer Bezugspunkt gilt der Schnittpunkt der 

Außenwand mit der Dachhaut. Die Bezugspunkte sind in der traufseitigen Gebäudemitte 

talseits zu messen.

Allgemein zulässig sind:  

Bauliche Anlagen für:

- die Attraktionen und Fahrgeschäfte und die damit verbundenen baulichen Anlagen, Spiel- und Sportanlagen, 

  Dekorationsbauten, Stege, Brücken, Plattformen

- Spielplätze

- Schank- und Speisewirtschaften, die der Versorgung des Gebietes dienen

- Freischankflächen, einschl. Sonnenschutz und Überdachungen

- Tiergehege mit den dazugehörigen Stallungen und Lagergebäuden für Futtermittel

- Betriebs- und Lagergebäude, Sanitäranlagen

- die Ver- und Entsorgung (inklusive Nebenanlagen nach § 14 Absatz 2 BauNVO)

Verkaufsflächen:

Im SO 10 ist eine zentrale, räumlich zusammenhängende Handelseinrichtung von maximal 800 m² Verkaufsfläche für 

Spielwaren, Souvenirs, Merchandisingprodukte und sonstige Waren, die mit dem Freizeitpark oder seinem Betreiber 

thematisch verbunden sind sowie für Lebensmittel und Waren des täglichen Bedarfs zulässig. Die anteilige Verkaufs-

fläche für Lebensmittel und Waren des täglichen Bedarfs ist auf maximal 300 m² begrenzt.

0.1. Betriebszeiten

Zulässige jährliche Betriebszeiten: Es ist ein ganzjähriger Betrieb zugelassen.

Zulässige tägliche Betriebszeiten: 7:00 Uhr bis 22:00 Uhr.

Der Betrieb von Schank- und Speisewirtschaften sowie der Betrieb der Fahr-

geschäfte ist bis 21:00 Uhr zulässig.

1. Baubereich SO 10 - Freizeit

Geländeauffüllungen und Abgrabungen sind bis maximal 3,0 m bezogen auf das Urgelände zulässig.

Dachform: Satteldach. Flachdach. Pultdach.

Sonderdachformen sind bei Gebäuden in Verbindung mit Fahrgeschäften und 

Attraktionen zulässig.

Dachneigung: Satteldach 15° - 30°. Flachdach maximal 5°, Pultdach maximal 10°.

Bei zulässigen Sonderdachformen ist keine Dachneigung festgesetzt.

Dacheindeckung: Pfannen oder Ziegel in rot bis rotbraunen gedeckten Farben, Metalldachdeckungen 

in roten und grauen gedeckten Farben. Flachdächer sind extensiv zu begrünen. Bei 

thematisierten Fahrgeschäften und Sonderdachformen ist die Dachdeckung frei 

wählbar. Unzulässig sind unbeschichtete Kupfer-, Zink- und Bleieindeckungen.

Dachgauben: unzulässig

Firstrichtung: frei wählbar

Fassade: Fassadengestaltung in Putz und / oder Holz in gedeckten Farbtönen.

Bei thematisierten Fahrgeschäften oder Attraktionen ist die Fassadengestaltung frei 

wählbar.

Stützmauern oder Stützelemente zur Sicherung von Abtrags- und Auftragsböschungen sind bis zu einer 

sichtbaren Höhe von 2,5 m über dem geplanten Gelände zulässig. Ausführung: Granit-Trockenmauer, 

hinterbetonierte Granitmauer, Betonstützwand begrünt.

Außerhalb der Bauflächen nach planlicher Festsetzung 1.4.2 sind Auffüllungen und Abgrabungen bis 1,5 m

bezogen auf das Urgelände zulässig. Im Bereich der Parkplätze P3 sind Auffüllungen und Abgrabungen bis 

1,5 m bezogen auf das Urgelände zulässig.

Ausgleichsfläche A3:

Der Ausgleich für unvermeidbare Eingriffe in Natur und Landschaft wird auf einer Teilfläche der Flurnummer 2858 

Gmk. Neukirchen mit einer anteiligen Grundstücksfläche von 10.336 m² bereitgestellt. Lage, Umfang und 

Maßnahmen sind in Anlage 4 zum Bebauungsplan im Maßstab 1:1.000 dargestellt.

BEBAUUNGS- UND GRÜNORDNUNGSPLAN   M 1:1.000

I. PLANLICHE FESTSETZUNGEN

Die Nummerierung erfolgt gemäß der Planzeichenverordnung 1990 - PlanzV 90

1. Art der baulichen Nutzung
( § 9 Absatz 1 Nr. 1 BauGB - §§ 1 bis 11 BauNVO )

SO
Sonstiges Sondergebiet nach § 11 Absatz 2 BauNVO

Erläuterung zur Nutzungsschablone

3

1 2

4

1. Art der baulichen Nutzung

2. Bauweise

3. Max. zulässige Grundflächenzahl

4. Max. zulässige Geschossflächenzahl

1.4.2

Teilbereich SO 10: Zweckbestimmung: Freizeit

1.4 Sonderbauflächen nach § 11 BauNVO

15. Sonstige Planzeichen

15.13 Grenze des räumlichen Geltungsbereichs des Bebauungs- und Grünordnungsplans

17. Sonstige Planzeichen

Höhenschichtlinien 2,5-m-Abstand, Auswertung digitales Geländemodell (DGM) der 

Bayerischen Vermessungsverwaltung.

17.2 Umgrenzung von Flächen und Objekten der Biotopkartierung Bayern mit amtlicher 

Nummer und Kurzbeschreibung.

Der Bebauungs- und Grünordnungsplan "Oberes Feld" verdrängt in seinem Geltungsbereich die Festsetzungen des 

vorhabenbezogenen Bebauungs- und Grünordnungsplanes "Bayerwald Familienpark" in der Fassung vom 26.03.2014 

sowie des Deckblattes Nr. 1 zum vorhabenbezogenen Bebauungs- und Grünordnungsplan "Bayerwald Familienpark" in 

der Fassung vom 22.04.2021 (Umfasst Teilbereiche Zufahrt Parkplatz, Haupteingang, südliche Randeingrünung SO1 

sowie Grün- und Waldflächen östlich SO1. Anteilige Fläche ca. 9.730 m²).

( § 9 Absatz 1 Nr. 1 BauGB - § 16 BauNVO )

2.1 maximal zulässige Geschossflächenzahl (GFZ) im SO10 Freizeit

2.5 maximal zulässige Grundflächenzahl (GRZ) im SO10 Freizeit

0,45

0,6

3. Bauweise
( § 9 Absatz 1 Nr. 2 BauGB - §§ 22 und 23 BauNVO )

Baugrenze3.5.1

6. Verkehrsflächen
( § 9 Absatz 1 Nr.11 und Absatz 6 BauGB)

Straßenverkehrsfläche privat. Asphalt, Pflaster.

6.3.1 Platzflächen privat

6.3.3

6.1.1

Fußweg,  privat.

10.1 Fließgewässer Bestand, zu erhalten.

( § 9 Absatz 1 Nr.18 BauGB)

12. Flächen für die Landwirtschaft und Wald

12.2 Waldflächen

( § 9 Absatz 1 Nr. 20 BauGB)

13. Planungen, Nutzungsregelungen, Maßnahmen und Flächen für Maßnahmen 
zum Schutz, zur Pflege und Entwicklung von Natur und Landschaft

13.1.1 Ausgleichsfläche A1: Entwicklungsziel: Auenwälder mit Alnus glutinosa und Fraxinus 

excelsior (Alno-Padion, Alnion incanae): Lebensraumtyp 91E0* gemäß Biotopschlüssel 

Bayern. Fläche 2.583 m². Maßnahmen gemäß Anlage 3 zum Bebauungsplan.

13.1

II. PLANLICHE HINWEISE

16. Planzeichen der Flurkarten Bayern

44316.2

16.1

16.3

Flurstücksnummer

Flurgrenze

Wohngebäude

(Nachrichtliche Übernahme der Digitalen Flurkarte Bayern, Stand 2023)

0. VERHÄLTNIS ZU BESTEHENDEM BAURECHT

9. Grünflächen
( § 9 Absatz 1 Nr.15 BauGB)

9.1 Grünflächen, privat.

( § 9 Absatz 1 Nr.16 BauGB)

10. Wasserflächen und Flächen für die Wasserwirtschaft, den Hochwasserschutz 

und die Regelung des Wasserabflusses

Flächen für die Regelung des Wasserabflusses. 

Zweckbestimmung: Rückhaltung von Niederschlagswasser, unterirdisch.R
10.2

13.2.3 Erhalt von Bäumen

Erhalt von Bäumen in ihrer natürlichen Wuchsform. Ausfallende Gehölze sind möglichst 

artgleich zu ersetzen.

6.3.5 Fußgängerbrücke. Zulässig sind Stahlkonstruktionen mit Holzbeplankung. Maximale 

Bauhöhe: Oberkante Brückenbelag maximal 6,0 m über Oberkante Urgelände bzw. 

Oberkante Fahrbahnbelag Betriebszufahrt. Geländer bleiben bei der Ermittlung der 

zulässigen Bauhöhe unberücksichtigt.

16.4 Nebengebäude

417,50

17.1 Geltungsbereich vorhabenbezogener Bebauungs- und Grünordnungsplan SO 

"Bayerwald Familienpark".

1.2.5 Im SO 10 sind zwei Fahrgeschäfte mit einer Höhe der baulichen Anlage von maximal 29 m 

zulässig. Der höchste Punkt der Anlage ist innerhalb einer auf maximal 2.000 m² begrenzten 

Fläche zulässig. Den oberen Bezugspunkt bildet der am höchsten liegende Punkt der 

baulichen Anlage. Den unteren Bezugspunkt bildet das mittlere natürliche Geländeniveau 

(Urgelände) der baulichen Anlage (ohne Aufschüttungen und Abgrabungen). Betriebliche 

erforderliche Schutz- und Sicherheitseinrichtungen dürfen die festgesetzten Höhen um 

maximal 4 m überschreiten.

1.2.6 Im SO 10 ist ein einziges Fahrgeschäft mit einer Höhe der baulichen Anlage von maximal 

40 m zulässig. Der höchste Punkt der Anlage ist innerhalb einer auf maximal 1.500 m² 

begrenzten Fläche zulässig. Den oberen Bezugspunkt bildet der am höchsten liegende 

Punkt der baulichen Anlage. Den unteren Bezugspunkt bildet das mittlere natürliche 

Geländeniveau (Urgelände) der baulichen Anlage (ohne Aufschüttungen und 

Abgrabungen). Betriebliche erforderliche Schutz- und Sicherheitseinrichtungen dürfen die 

festgesetzten Höhen um maximal 4 m überschreiten.

1.3. Bauweise

a1.3.1 Es wird folgende abweichende Bauweise festgesetzt: offene Bauweise, aber Gebäude-

längen über 50 m bis maximal 90 m sind zulässig.

1.5.2

6.3.2 Ruhender Verkehr. 

Zweckbestimmung:

P3 = Parkplatz Besucher

6.3.4 Fußweg, privat. Zweckbestimmung Wanderweg (Goldsteig-Zubringerweg)

15.14 Abgrenzung unterschiedlichen Maßes der Nutzung.

Straßenverkehrsfläche privat. Schotter.6.1.2

3.5 Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung gemäß planlicher Festsetzung 6.3.3:

Befestigung mit wasserdurchlässigen Pflasterbelägen, z. B. breitfugiges Betonpflaster, Natursteinpflaster oder 

Schotterbelag.

3.1 Straßenverkehrsflächen gemäß planlicher Festsetzungen 6.1.1:

Befestigung mit Asphalt und mit wasserdurchlässigen Pflasterbelägen zulässig.

3.2 Straßenverkehrsflächen gemäß planlicher Festsetzungen 6.1.2:

Befestigung mit Schotterbelag zulässig.

3.4 Flächen für den ruhenden Verkehr gemäß planlicher Festsetzung 6.3.2:

Befestigung mit Schotterbelag, Schotter-Splitt-Belag, Schotterrasen oder wassergebundener Decke.

3.3 Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung gemäß planlicher Festsetzung 6.3.1:

Befestigung mit wasserdurchlässigen Pflasterbelägen, z. B. breitfugiges Betonpflaster, Natursteinpflaster.

3.6 Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung gemäß planlicher Festsetzung 6.3.4:

Befestigung mit Schotterbelag, Schotter-Splitt-Belag, Schotterrasen oder wassergebundener Decke.

5.1

5. Beleuchtung

Eine Beleuchtung der Anlagen ist nur während der Betriesbszeiten sowie ausnahmsweise für Unterhalts-  und 

Wartungsarbeiten außerhalb der Betriebszeiten zulässig. Außerhalb der Betriebszeiten der Anlage ist eine 

Beleuchtung  zur Erfüllung der Anforderungen an die betriebliche Sicherheit und Verkehrssicherung zulässig. 

Für Beleuchtungen der betrieblichen Flächen im Sondergebiet nach planlicher Festsetzung 1.4.2 sind 

ausschließlich Leuchtmittel mit insektenschonendem Lichtspektrum (z.B. Gelblicht, LED) zulässig.

6. Werbeanlagen

Innerhalb der festgesetzten Baugrenzen im SO 10 sind freistehende Werbeanlagen bis zu einer maximalen 

Bauhöhe von 4 m und einer maximalen Gesamtfläche von 60 m² zulässig. Die maximal zulässige Größe von 

Einzelwerbeanlagen beträgt 10 m².   Ausnahmsweise zulässig ist einmalig ein Werbepylon mit einer 

Gesamthöhe bis zu maximal 7 m und einer maximalen Fläche von 10 m². Werbeanlagen an Fassaden sind 

nur bis zu einer Wandhöhe von 5 m und bis zu einer Gesamtfläche von max. 10 % der jeweiligen 

Fassadenansichtsfläche zulässig. Die Werbeanlagen sind so zu orientieren, dass sie keine Wirkung in die freie 

Landschaft sowie zum Siedlungsbereich Neukirchen-Haggn entfalten.Werbeanlagen, die auf die Staatsstraße 

St 2139 ausgerichtet sind, dürfen die Sicherheit und Leichtigkeit des Straßenverkehrs nicht beeinträchtigen.

Unzulässig sind im gesamten Geltungsbereich des Bebauungsplanes Dachwerbeanlagen, Werbeanlagen an 

Zäunen und Einfriedungen, Werbeanlagen mit Dauerbeleuchtung, Blink- und Wechselbeleuchtung sowie 

Skybeamer.

6.1

7. Einfriedungen

8. Grünordnung

Pflanzgebot für Bäume innerhalb der überbaubaren Flächen: Innerhalb des Sondergebietes SO 10 und des 

Landschaftsparks ist pro 500 m² überbaubare Fläche ein Laubbaum der Gehölzartenlisten 1, 2a  oder 2b  zu 

pflanzen und zu erhalten. Der Mindestanteil Bäume der Gehölzartenliste 1 beträgt 40 %.

8.2. Baumstandorte: Baumscheiben bzw. Pflanzstandorte müssen eine Mindestgröße von 12 m² aufweisen und 

sind durch geeignete Maßnahmen gegen ein Befahren zu schützen. Baumstandorte sind von jeglichen 

Leitungstrassen freizuhalten.

8.3. Die festgesetzten Pflanzmaßnahmen sind in der auf die Herstellung der Erschließungsanlagen bzw. baulichen 

Anlagen folgenden Vegetationsperiode durchzuführen. Bei abschnittwsweiser Erschließung bzw. Bebauung 

ist eine abschnittsweise Begrünung zulässig. Maßgeblich ist das Datum der Inbetriebnahme bzw. 

Nutzungsaufnahme der Anlagen oder der Funktionsfähigkeit von Erschließungsanlagen.

8.4. Dünge- und Spritzmittel: Innerhalb des gesamten Geltungsbereiches ist der Einsatz von Mineraldünger und 

chemischen Spritzmitteln unzulässig.

Zulässig sind nicht vollflächig geschlossene Metallzäune, Holzzäune, Maschendrahtzäune sowie 

Laubholzhecken bis zu einer Höhe von 2,0 m über dem Urgelände. Mauern, Gabionenwände und Hecken 

aus Nadelgehölzen sind unzulässig. Durchgehende Mauersockel und Streifenfundamente sind zur 

Grundstückseinfriedung unzulässig. Für Pfosten / Stützen sind ausschließlich Punktfundamente zulässig. 

Zwischen Unterkante der Einfriedung und der Bodenoberfläche ist ein hindernisfreier Raum von 15 cm 

herzustellen.

7.1

Art und Höhe der Einfriedungen für Tiergehege richten sich nach den artspezifischen Haltungsanforderungen.7.2

8.1.

9.1.

9. Niederschlagswasserbehandlung

Unverschmutzt anfallendes Niederschlagswasser aus der Entwässerung von Dachflächen, Verkehrsflächen 

und sonstigen befestigten Flächen ist soweit als möglich über Mulden oder unbefestigte Grünflächen vor Ort 

zu versickern. Nicht versickerbares Niederschlagswasser ist den gemäß planlicher Festsetzung I 10.2 

festgesetzten Einrichtungen zur Niederschlagswasserrückhaltung  zuzuführen. Die Rückhalteeinrichtungen sind 

gemäß DWA-Arbeitsblatt A 117 zu bemessen.

Die Oberflächenentwässerung  ist gemäß dem Arbeitsblatt DWA-A 102 zu bewerten. Erforderliche Anlagen 

zur Vorbehandlung des gesammelten Niederschlagswassers vor dem Einleiten in die Rückhalteeinrichtung 

sind innerhalb des Sondergebietes zu errichten.

Für die Einleitung des Niederschlagswassers sind die Bestimmungen der Niederschlagswasserfreistellungsver-

ordnung - NWFreiV - vom 01.01.2000, geändert zum 01.10.2008, und der Technischen Regeln zum schadlosen

Einleiten von gesammeltem Niederschlagswasser in das Grundwasser (TRENGW) vom 17.12.2008 oder in 

Oberflächengewässer (TRENOG) vom 17.12.2008 zu beachten.

Falls die Voraussetzungen der NWFreiV i. V. m. der TRENGW und der TRENOG nicht vorliegen, ist für das 

Einleiten von gesammelten Niederschlagswasser in ein Gewässer nicht vorliegen, ist rechtzeitig vorher beim 

Landratsamt Straubing-Bogen die Erteilung einer wasserrechtlichen Gestattung zu beantragen.

Liste 1 Bäume 1. Wuchsordnung:

Liste 3 Sträucher:

10. Gehölzartenlisten

Mindestpflanzgröße: Hochstamm 3 x verpflanzt, Stammumfang 12-14 cm.

Es ist ausschließlich autochthones Pflanzenmaterial aus dem Vorkommensgebiet 3 "Süddeutsches Hügel- und 

Bergland" zugelassen.

Acer platanoides - Spitz-Ahorn 

Acer pseudoplatanus - Berg-Ahorn 

Betula pendula - Weiß-Birke 

Fraxinus excelsior - Gew. Esche

Quercus robur - Stiel-Eiche

Tilia cordata - Winter-Linde

Tilia platyphyllos - Sommer-Linde

Mindestpflanzqualität: Strauch 2 x verpflanzt, Höhe 60-100 cm.

Es ist ausschließlich autochthones Pflanzenmaterial aus dem Vorkommensgebiet 3 "Süddeutsches Hügel- und 

Bergland" zugelassen.

Berberis vulgaris - Berberitze

Cornus sanguinea - Roter Hartriegel

Corylus avellana - Hasel

Crataegus laevigata - Zweigriffliger Weißdorn

Crataegus monogyna - Eingriffliger Weißdorn

Euonymus europaeus - Pfaffenhütchen

Prunus padus - Traubenkirsche

Frangula alnus - Faulbaum

Juniperus communis - Heidewacholder

Prunus spinosa - Schlehe

Rhamnus cathartica - Kreuzdorn

Sambucus nigra - Schwarzer Holunder

Sambucus racemosa - Roter Holunder

Viburnum opulus - Gew. Schneeball

Acer campestre - Feld-Ahorn Sorte "Elsrijk"

Acer platanoides - Spitz-Ahorn Sorten "Cleveland" / "Olmsted"

Alnus cordata - Italienische Erle

Corylus colurna - Baum-Hasel

Prunus avium - Vogel-Kirsche

Pyrus calleryana - Chinesische Birne Sorte "Chanticleer"

Quercus robur - Stiel Eiche Sorte "Koster"

Sorbus aucuparia - Vogelbeere

Sorbus aria - Mehlbeere Sorten "Magnifica" / "Majestica"

Tilia cordata - Winter-Linde Sorten "Greenspire" / "Rancho" / "Roelvo"

Liste 2b Bäume 2. Wuchsordnung (mittelgross):

Verwendung nur im Bereich Parkplatz P3 und innerhalb SO 10.  Mindestpflanzgröße: Hochstamm 2 x verpflanzt, 

Stammumfang 10-12 cm.

Mindestpflanzgröße: Hochstamm 2 x verpflanzt, Stammumfang 10-12 cm.

Es ist ausschließlich autochthones Pflanzenmaterial aus dem Vorkommensgebiet 3 "Süddeutsches Hügel- und 

Bergland" zugelassen.

Acer campestre - Feld-Ahorn

Carpinus betulus - Hainbuche

Prunus avium - Vogel-Kirsche

Sorbus aucuparia - Vogelbeere

Sorbus aria - Mehlbeere

Liste 2a Bäume 2. Wuchsordnung (mittelgross):

IV. TEXTLICHE HINWEISE

1. Landwirtschaftliche Nutzung / Grenzabstände bei Bepflanzungen

2. Brandschutz

3. Hinweise der Wasserwirtschaft

Es wird empfohlen, bei Aushubarbeiten das anstehende Erdreich generell von einer fachkundigen Person organo-

leptisch beurteilen zu lassen. Bei offensichtlichen Störungen oder anderen Verdachtsmomenten (Geruch, Optik, 

etc.) ist das Landratsamt Straubing-Bogen bzw. das Wasserwirtschaftsamt Deggendorf zu verständigen.

Die von den angrenzenden landwirtschaftlich genutzten Grundstücken und landwirtschaftlichen Betriebsstätten 

ausgehenden Immissionen, insbesondere Geruch, Lärm, Staub und Erschütterungen, sind zu dulden. Insbesondere 

auch dann, wenn landwirtschaftliche Arbeiten nach Feierabend sowie an Sonn- und Feiertagen oder während der 

Nachtzeit vorgenommen werden, falls die Wetterlage während der Erntezeit solche Arbeiten erzwingt.

Die Bepflanzungen haben die nach Art. 47 des Ausführungsgesetzes zum Bürgerlichen Gesetzbuch (AGBG) 

erforderlichen Grenzabstände zu Nachbargrundstücken sowie die nach Art. 48 AGBGB erforderlichen 

Grenzabstände zu landwirtschaftlichen Grundstücken einzuhalten.

Die Belange des baulichen und abwehrenden Brandschutzes sind zu beachten. Die Zufahrten sind so anzulegen, 

dass sie hinsichtlich der Fahrbahnbreite, Kurvenkrümmungsradien usw. mit Fahrzeugen der Feuerwehr jederzeit und 

ungehindert befahren werden können. Die Tragfähigkeit muss dazu für Fahrzeuge bis 16 t (Achslast 10 t) ausgelegt 

sein. Auf die Richtlinie über Flächen für die Feuerwehr, Stand Februar 20007, AllMBl 2008 S. 806 wird hingewiesen. Es 

muss gewährleistet sein, dass Gebäude ganz oder mit Teilen in einem Abstand von höchstens 50 m von den 

öffentlichen Straßen erreichbar sind. Bei Sackgassen ist darauf zu achten, dass die sog. "Wendehammer" auch für 

Feuerwehrfahrzeuge benutzbar sind. Hierfür ist ein Wendeplatzdurchmesser von mind. 18 m, für 

Feuerwehrfahreinsätze mit einer Drehleiter DLA (K) 23-12 von mind. 21 m erforderlich. Ggf. sind 

Verkehrsbeschränkungen (Halteverbote) zu verfügen.

Zur Deckung des Löschwasserbedarfes ist eine Gesamtlöschwassermenge von mind. 1.600 l/min für eine Dauer von 

mehr als zwei Stunden bei einem Fließdruck größer 1,5 bar nachzuweisen. Kann diese nicht aus dem öffentlichen 

Trinkwassernetz entnommen werden und ist in einem Umkreis von 100 m keine unabhängige 

Löschwasserentnahmestelle (Hydrant) verfügbar, sind Löschwasserbehälter mit entsprechendem Volumen zu 

errichten. Der Nachweis einer ausreichenden Löschwasserversorgung ist in Abstimmung mit dem örtlichen 

Wasserversorger zu führen und dem Landratsamt Straubing-Bogen in schriftlicher Form vorzulegen. Das Löschwasser 

soll möglichst aus Oberflurhydranten mit zwei B-Abgängen nach DIN 3222 entnommen werden können. Es sind 

ausschließlich DVGW-zugelassene Hydranten nach Möglichkeit am Fahrbahnrand außerhalb des 

Gebäudetrümmerschattens zu installieren. Die Hinweise des Wasserversorgers nach Punkt 10. sind zu beachten.

Bei Geländeanschnitten muss mit Hang- und Schichtwasseraustritten sowie mit wild abfließendem Oberflächen- 

wasser aufgrund des darüber liegenden oberirdischen Einzugsgebietes gerechnet werden. Der natürliche Ablauf 

wild abfließenden Wassers darf gem. § 37 WHG nicht nachteilig für anliegende Grundstücke verändert werden. Für 

eine Bauwasserhaltung ist eine wasserrechtliche Gestattung erforderlich. Einzelheiten sind rechtzeitig vorher mitdem 

Landratsamt Straubing-Bogen, Sachgebiet Wasserrecht, abzusprechen. 

Zulässige Emissionskontingente:

Das Emissionsverhalten der Nutzungen im Sondergebiet und im Landschaftspark wird als besondere 

Festsetzung über die Art der Nutzung im Sinne von § 11 Abs. 2 S. 1 BauNVO durch Emissionskontingente nach 

DIN 45691:2006-12 geregelt. Zulässig sind nur Betriebe und Anlagen, deren Geräusche in ihrer Wirkung auf 

maßgebliche Immissionsorte im Sinne von Nr. A.1.2 der 18. BImSchV die in der folgenden Tabelle für zwei 

verschiedene Abstrahlrichtungen angegebenen Emissionskontingente LEK nach DIN 45691:2006-12 nicht 

überschreiten:

..................................................
(M. Wallner, 1. Bürgermeister)                                                                                                     (Siegel)

7. Ausfertigung. Der Bebauungs- und Grünordnungsplan wird hiermit ausgefertigt

1. Aufstellungsbeschluss

Die Gemeinde Neukirchen hat in der öffentlichen  Sitzung vom 10.11.2025 gem. § 2 Abs. 1 BauGB die 

Aufstellung des Bebauungsplanes- und Grünordnungsplanes beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss wurde am 

........................... ortsüblich bekannt gemacht.

2. Vorzeitige Beteiligung der Öffentlichkeit

Die Gemeinde Neukirchen hat die Bürger über die allgemeinen Ziele und Zwecke und die voraussichtlichen 

Auswirkungen der Planung in der Fassung vom ........................... gem. § 3 Abs. 1 BauGB unterrichtet und ihnen in 

der Zeit vom ........................... bis ........................... Gelegenheit zur Äußerung und Erörterung gegeben.

3. Vorzeitige Behördenbeteiligung

Die Gemeinde Neukirchen hat die Beteiligung der Behörden und sonstigen Träger Öffentlicher Belange gem. 

§ 4 Abs. 1 BauGB in der Zeit vom ........................... bis einschließlich ........................... durchgeführt.

4. Billigungs- und Auslegungsbeschluss

Die Gemeinde Neukirchen hat am ........................... den Entwurf sowie die Begründung des Bebauungs- und 

Grünordnungsplanes in der Fassung vom ........................... gebilligt und die Auslegung nach  §  3 Abs. 2 BauGB 

beschlossen.

..................................................
(M. Wallner, 1. Bürgermeister)                                                                                                     (Siegel)

..................................................
(H. Ammer, 1. Bürgermeister)                                                                                                     (Siegel)

5. Öffentliche Auslegung / Behörden- und Trägerbeteiligung

Der Entwurf des Bebauungs- und Grünordnungsplanes in der Fassung vom ...........................  wurde mit 

Begründung, Umweltbericht und umweltbezogenen Informationen gem.  §  3 Abs. 2 BauGB in der Zeit vom 

........................... bis einschließlich ...........................  zur Einsicht öffentlich ausgelegt. Ort und Zeit der Auslegung 

wurde am ........................... ortsüblich bekannt gemacht. Gleichzeitig wurde die Beteiligung der Behörden und 

sonstigen Träger Öffentlicher Belange gem.  § 4 Abs. 2 BauGB durchgeführt. 

6. Satzungsbeschluss

Die Gemeinde Neukirchen hat den Bebauungs- und Grünordnungsplan mit Begründung in der Fassung vom

........................... nach Prüfung der Bedenken und Anregungen zum Verfahren nach § 3 Abs. 2 BauGB in seiner 

Sitzung am ........................... als Satzung gemäß § 10 Abs. 1 BauGB beschlossen.

Neukirchen, den

Neukirchen, den

8. Bekanntmachung / Inkrafttreten

Der Satzungsbeschluss über den Bebauungs- und Grünordnungsplan wurde am ........................... gemäß § 10 

Abs. 3 Halbsatz 2 BauGB ortsüblich bekannt gemacht. Der Bebauungs- und Grünordnungsplan tritt mit 

Festsetzungen damit gem. §10 Abs. 3 BauGB in Kraft. Der  Bebauungsplan  mit  Begründung  wird  seit  diesem 

Tag  zu  den  üblichen  Dienststunden  in  der  verwaltungsgemeinschaft Hunderdorf  zu  jedermanns  Einsicht  

bereitgehalten  und  über dessen Inhalt auf Verlangen Auskunft gegeben. Der Bebauungsplan ist damit in Kraft 

getreten. Auf die Rechtsfolgen des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 sowie Abs. 4 BauGB und die §§ 214 und 215 BauGB 

wurde in der Bekanntmachung hingewiesen.

Neukirchen, den
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13.2.1 Anpflanzen von Bäumen

13.2. Anpflanzungen von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie Bindungen für die Erhaltung von

         Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen.

Pro Planzeichen ist ein Laubbaum der Gehölzartenlisten 1, 2a oder 2b zu pflanzen 

und zu erhalten. Anteil an Bäumen der Artenliste 1 40 %, der Artenliste 2a 30 %, der 

Artenliste 2b 30 %. Bäume der Liste 2 b sind ausschließlich im Bereich Parkplatz P3 und 

innerhalb des SO 10 zulässig.

13.2.2 Anpflanzen von Sträuchern

Es sind auf mindestens 75 % der jeweiligen Grenzlänge Sträucher der Gehölzartenliste 3 

zu pflanzen und zu erhalten. Abstand der Pflanzen 1,50 m, Abstand der Reihen 1,0 m. 

Pflanzdichten:

Südwestgrenze SO 10 zum Parkplatz P3: 3-reihige Strauchpflanzung

Westgrenze SO 10 entlang Fußweg:  2-reihige Strauchpflanzung

Südgrenze Landschaftspark: 3-reihige Strauchpflanzung

Ostgrenze Landschaftspark: 3-reihige Strauchpflanzung

Böschungen Parkplatz P3 und Südseite entlang Zufahrt: 2-reihige Strauchpflanzung

Umgrenzung von Flächen für Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung 

von Natur und Landschaft.

A 1

13.1.2 Ausgleichsfläche A2: Entwicklungsziel: Hainsimsen-Buchenwald (Luzulo-Fagetum). 

FFH-LRT 9110 gem. Anhang I FFH-Richtlinie. Fläche 3.710 m². Maßnahmen gemäß 

Anlage 3 zum Bebauungsplan.

A 2

13.2.4
Umgrenzung von Flächen mit Bindungen für Bepflanzungen und für die Erhaltung von 

Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen sowie von Gewässern.

Erhalt der Biotopfläche Nr. 7042-0038-001(Gewässerbegleitgehölz, Feuchtgebüsch, 

feuchte bis nasse Hochstaudenflur).

17.3

4.1

4. Tiergehege / Landschaftspark

Für die artgerechte Haltung von Säugetieren sind die durch das Bundesministerium für Ernährung, 

Landwirtschaft und Forsten für die tierschutzgerechte Haltung von Säugetieren am 10. Juni 1996 festgelegten 

Mindestanforderungen einzuhalten.

4.2 Für Tierfreigehege ist die Errichtung von Futterlagern, Unterständen und Witterungsschutzeinrichtungen 

zulässig. Pro Tierart sind Gebäude mit einer maximalen Grundfläche von 120 m² zugelassen. Abweichungen 

von der Flächengröße sind ausnahmsweise zulässig, wenn dies zur Erfüllung der Anforderungen an eine 

artgerechte Tierhaltung erforderlich ist.

Zulässige Ausführung: Wandhöhe maximal 4,50 m bezogen auf das Urgelände. Als unterer Bezugspunkt gilt 

das Urgelände, als oberer Bezugspunkt gilt der Schnittpunkt der Außenwand mit der Dachhaut. Die 

Bezugspunkte sind in der traufseitigen Gebäudemitte talseits zu messen.

Boden: Betonbodenplatten oder befestigte Pflasterflächen. Gebäude in Mauerwerks- oder Holzkonstruktion 

mit Holz- und oder Putzfassade, Dachdeckung mit extensiver Dachbegrünung, Metalleindeckungen in 

gedeckten Grautönen, Holzschindeln, Ziegel oder Pfannen in rot- bis rotbrauner Farbe. Dachneigung 5° - 30°.

2.1. Art der baulichen Nutzung

2.2. Maß der baulichen Nutzung

GRZ 0,8

WH 4,50

2.2.1

2.2.3

2.3.1 Baugestaltung Gebäude

maximal zulässige Grundflächenzahl. 

Für die Ermittlung der zulässigen Grundfläche ist die Fläche gemäß Planeinschrieb 

angegebene Fläche der Baufelder 1 - 4 maßgebend (§ 19 Absatz 3 Satz 1 BauNVO).

Die zulässige Grundfläche darf durch die Grundfläche von gemäß § 19 Absatz 4 Satz 1 

BauNVO genannten Anlagen nicht überschritten werden.

2.4. Geländemodellierungen / Stützmauern

2.4.2

2.4.1

2.3. Baugestaltung

maximal zulässige Wandhöhe bei Gebäuden:

Die maximal zulässige Wandhöhe beträgt 4,50 m.

Als unterer Bezugspunkt gilt das Urgelände, als oberer Bezugspunkt gilt der Schnittpunkt der 

Außenwand mit der Dachhaut. Die Bezugspunkte sind in der traufseitigen Gebäudemitte

talseits zu messen.

Allgemein zulässig sind:  

- Wild- und Tiergehege mit den dazugehörigen Einfriedungen, Stallungen und Lagergebäuden für Futtermittel

- Landschaftsgebundene Freizeiteinrichtungen; Dekorationselemente, themenbezogene Ausstattungeelemente 

  (z.B. Skulpturen, Dinosaurier u.ä.)

- Spielplätze

- Betriebs- und Lagergebäude, Sanitäranlagen

- Ver- und Entsorgung (inklusive Nebenanlagen nach § 14 Absatz 2 BauNVO)

Unzulässig sind:

- Fahrgeschäfte jeglicher Art

- Schank- und Speisewirtschaften, einschl. Freischankflächen

- Stellplätze, Garagen, baulichen Anlagen jeglicher Art für den ruhenden Verkehr.

2. Baubereich SO 11 Park

Geländeauffüllungen und Abgrabungen sind bis maximal 1,5 m bezogen auf das Urgelände zulässig.

Dachform: Satteldach. Flachdach. Pultdach.

Sonderdachformen sind bei Gebäuden in Verbindung mit Attraktionen zulässig.

Dachneigung: Satteldach 15° - 30°. Flachdach maximal 5°, Pultdach maximal 10°.

Bei zulässigen Sonderdachformen ist keine Dachneigung festgesetzt.

Dacheindeckung: Pfannen oder Ziegel in rot bis rotbraunen gedeckten Farben, Metalldachdeckungen 

in roten und grauen gedeckten Farben. Bei  Sonderdachformen ist die Dachdeckung 

frei wählbar. Flachdächer sind extensiv zu begrünen. Unzulässig sind unbeschichtete 

Kupfer-, Zink- und Bleieindeckungen.

Dachgauben: unzulässig

Firstrichtung: frei wählbar

Fassade: Fassadengestaltung in Putz und / oder Holz in gedeckten Farbtönen.

Bei thematisierten Attraktionen ist die Fassadengestaltung frei wählbar.

Stützmauern oder Stützelemente zur Sicherung von Abtrags- und Auftragsböschungen sind bis zu einer 

sichtbaren Höhe von 1,5 m über dem geplanten Gelände zulässig. Ausführung: Granit-Trockenmauer, 

hinterbetonierte Granitmauer.

maximal zulässige Geschossflächenzahl (GFZ) im SO11 Park1,2

maximal zulässige Grundflächenzahl (GRZ) im SO11 Park0,8

2.2.4 Spielgeräte, Dekorationselemente, themenbezogene Austattungselemente sind bis zu einer 

maximalen Höhe von 12 m bezogen auf das Urgelände zulässig. Ausnahmsweise zulässig 

sind Skulpturen / Figuren bis 18 m Höhe bezogen auf das Urgelände (z.B. Dinosaurier o.ä.).

17.4 Unverbindlicher Vorschlag Wegeerschließung.

6.1 Straßenverkehrsflächen

6.3 Verkehrsflächen besonderer Zweckbestimmung

9.2 Grünfläche privat. Zweckbestimmung: Landschaftspark.

Teilbereich SO 11: Zweckbestimmung Baufeld 1 bis Baufeld 4: Park

2. Maß der baulichen Nutzung

13.2.5 Maßnahmen gemäß § 44 Absatz 5 BNatSchG

Konfliktvermeidende Maßnahme 1: 

Gehölzrodungen sind ausschließlich außerhalb der Vogelbrutzeit im Zeitraum vom 

1. Oktober bis 28. Februar zulässig.

Konfliktvermeidende Maßnahme 2: 

Im Jahr vor der Fällung von Bäumen sind die Fällbereiche auf Quartierbäume von 

Fledermäusen zu untersuchen. Eine ökologische Baubegleitung von Fällarbeiten ist 

erforderlich.

CEF-Maßnahme 1:

Anbringen von je 3 Fledermauskästen pro gefällten Quartierbaum.

KVM1

KVM2

CEF1

CEF-Maßnahme 2:

Ersatzpflanzung von Gehölzen für Brutplatzverluste der Goldammer. Anlegen einer 

3-reihigen Heckenpflanzung gemäß planlicher Festsetzung I 13.2.2.

CEF2

1.5.1

Der Bezugspunkt der richtungsabhängigen Kontingentierung besitzt die UTM32-Koordinaten x = 776251,43 

(Rechtswert) und y = 5431337,18 (Hochwert) mit Koordinatendatum ETRS89. Die Gradzahl der Sektoren steigt im 

Uhrzeigersinn an. Null Grad liegt im geografischen Norden (vgl. nachstehende Abbildung).

Es gelten folgende Beurteilungszeiträume:

Es gelten folgende Beurteilungszeiträume:

Die Festsetzung von Emissionskontingenten gilt nicht für Immissionsorte innerhalb des Geltungsbereichs des 

Bebauungsplans.

Die Einhaltung der zulässigen Emissionskontingente ist nach den Vorgaben der DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5 zu 

prüfen. Die Ermittlung der Immissionskontingente LIK erfolgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt 4.5 unter 

ausschließlicher Berücksichtigung der geometrischen Ausbreitungsdämpfung.

Überschreitungen der Emissionskontingente auf Teilflächen sind nur dann möglich, wenn diese nachweislich durch 

Unterschreitungen anderer Teilflächen des gleichen Betriebes/Vorhabens so kompensiert werden, dass die für die 

untersuchten Teilflächen in der Summe verfügbaren Immissionskontingente eingehalten werden.

Darstellung der Emissionsbezugsfläche:

15.15 Umgrenzung von Flächen und Objekten der Biotopkartierung Bayern mit amtlicher 

Nummer und Kurzbeschreibung.

4.3 Landschaftspark: 

Zulässig ist innerhalb der Flächen gemäß planlicher Festsetzung 9.2 die Errichtung von Wild- und Tiergehegen. 

Die Errichtung von Wegen, Nebenanlagen, Dekorationselementen, Spiel- und Aufenthaltsbereichen sowie 

themenbezogenen Ausstattungselementen ist bis zu maximal 20 % der durch Planeinschrieb angegebenen 

Fläche des Landschaftsparks zulässig.

Die maximal zulässige Höhe für Spielgeräte, Dekorationselemente, themenbezogene Ausstattungselemente 

wird für den Landschaftspark wie folgt festgesetzt: 12 m als Höchstmaß bezogen auf das Urgelände .

Ausnahmsweise zulässig sind Skulpturen / Figuren bis 18 m Höhe bezogen auf das Urgelände.

Geländeauffüllungen und Abgrabungen sind bis maximal 1,5 m bezogen auf das Urgelände zulässig.

Stützmauern oder Stützelemente zur Sicherung von Abtrags- und Auftragsböschungen sind bis zu einer 

sichtbaren Höhe von 1,5 m über dem geplanten Gelände zulässig. Ausführung: Granit-Trockenmauer, 

hinterbetonierte Granitmauer.
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Geltungsbereich
vorhabenbezogener Bebauungs- und

Grünordnungsplan SO "Bayerwald
Familienpark".

Geltungsbereich
Bebauungs- und Grünordnungsplan
"Oberes Feld" - Edelwies Erlebnispark

GFZ 0,451.2.2 maximal zulässige Geschossflächenzahl. 

GFZ 1,22.2.2 maximal zulässige Geschossflächenzahl. 
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